
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 03. Jänner 2018 
Redaktionsschluss: Donnerstag, 28.12.2017 
E-Mail-Adresse: mitteilungsblatt@medunigraz.at 
 

 
http://www.medunigraz.at/mitteilungsblatt 

 
 
 

 
36. Organisation: Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz - Änderungen  
37. Änderung der Geschäftsordnung des Rektorats 
38. Richtlinie des Rektorats: Richtlinie zur Inanspruchnahme eines Jobtickets für das allgemeine und wissenschaftliche  
Universitätspersonal 
39. Richtlinie des Rektorats: Richtlinie über die Vergabe von Forschungsprämien 
40. Leitungen: Bestellung zur/zum Vorständin/Vorstand einer wissenschaftlichen nicht-klinischen Organisationseinheit 
41. Leitungen: Bestellung zur/zum Stellvertreterin/Stellvertreter der/des Vorständin/Vorstandes einer wissenschaftlichen  
nicht-klinischen Organisationseinheit 
42. Leitungen: Bestellung zur/zum Lehrstuhlinhaberin/Lehrstuhlinhaberin 
43. Leitungen: Bestellung zur/zum supplierenden Leiterin/Leiter des Lehrstuhls 
44. Leitungen: Bestellung zur/zum Leiterin/Leiter des Diagnostik- und Forschungs- (D&F) Instituts 
45. Leitungen: Bestellung zur/zum supplierenden Leiterin/Leiter des Diagnostik- und Forschungs- (D&F) Instituts 
46. Forschungseinheit: Errichtung einer Forschungseinheit und Bestellung der/des Leiterin/Leiters 
47. Ausschreibung von Stellen 
  47.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
  47.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
 
 
36. Organisation: Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz - Änderungen  
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der Universitätsrat 
der Medizinischen Universität Graz in seinen Sitzungen am 15.05.2017 und am 27.11.2017 gemäß  
§ 21 Abs. 1 Z 1 UG idgF nachfolgend geänderten Organisationsplan auf Antrag des Rektorates gemäß  
§ 22 Abs. 1 Z 3 UG idgF und nach Beschluss des Senates in seinen Sitzungen am 10.05.2017 und am 
04.10.2017 gemäß § 25 Abs. 1 Z 3 UG idgF mit Wirkung ab 01.01.2018 genehmigt hat: 
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Dr.in Cattina Maria LEITNER 
Vorsitzende des Universitätsrates 
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37. 
Änderung der Geschäftsordnung des Rektorats: 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Dr.in Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der Universitätsrat 
der Medizinischen Universität Graz gemäß § 21 Abs. 1 Z 1 UG idgF in seiner Sitzung am 27.11.2017 
nachfolgende Änderung der Geschäftsordnung des Rektorates auf der Basis eines Vorschlages des  
Rektorates gemäß § 22 Abs. 6 UG idgF genehmigt hat: 
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38. 
Richtlinie des Rektorats: Richtlinie zur Inanspruchnahme eines Jobtickets für das allgemeine und 
wissenschaftliche Universitätspersonal  
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen 
Universität Graz in seiner Sitzung am 19.12.2017 gemäß § 20 Abs. 6 Z 5 UG idgF folgende Richtlinie zur 
Herausgabe des Mitteilungsblattes  
beschlossen hat: 
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39. 
Richtlinie des Rektorats: Richtlinie über die Vergabe von Forschungsprämien 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen 
Universität Graz in seiner Sitzung am 21.11.2017 gemäß § 20 Abs. 6 Z 5 UG idgF folgende Richtlinie 
beschlossen hat: 
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40. 
Leitungen: Bestellung zur/zum Vorständin/Vorstand einer wissenschaftlichen nicht-klinischen  
Organisationseinheit 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen des § 20 (5) idgF UG sowie des § 6 des Organisationsplanes der Medizinischen  
Universität Graz idgF ab 01.01.2018 
 

• Herrn Univ.-Prof. Dr. Herbert STROBL 
zum Vorstand des Otto Loewi Forschungszentrums  
(für Gefäßbiologie, Immunologie und Entzündung),  
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 31.12.2020,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
 

• Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang GRAIER 
zum Vorstand des Gottfried Schatz Forschungszentrums  
(für zelluläre Signaltransduktion, Stoffwechsel und Altern),  
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 31.12.2020,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
 

• Herrn Univ.-Prof. Dr. Kurt ZATLOUKAL 
zum Vorstand des Diagnostik & Forschungszentrums für  
Molekulare BioMedizin, 
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 31.12.2020,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
 

 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
41. 
Leitungen: Bestellung zur/zum Stellvertreterin/Stellvertreter der/des Vorständin/Vorstandes einer 
wissenschaftlichen nicht-klinischen Organisationseinheit 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß der  
Bestimmung des § 20 (5) idgF sowie des § 6 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz 
idgF ab 01.01.2018 
 

• Herrn Univ.-Prof. Dr. Akos HEINEMANN 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes  
des Otto Loewi Forschungszentrums  
(für Gefäßbiologie, Immunologie und Entzündung),  
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
 

• Herrn O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gilbert REIBNEGGER 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes  
des Otto Loewi Forschungszentrums  
(für Gefäßbiologie, Immunologie und Entzündung),  
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
 

• Herrn O.Univ.-Prof. Dr. Gottfried DOHR 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes  
des Gottfried Schatz Forschungszentrums  
(für zelluläre Signaltransduktion, Stoffwechsel und Altern),  
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
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• Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael SPEICHER 
zum 1. Stellvertreter des Vorstandes  
des Diagnostik & Forschungszentrums für  
Molekulare BioMedizin, 
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
 

• Herrn Univ.-Prof. Dr. Ivo STEINMETZ 
zum 2. Stellvertreter des Vorstandes  
des Diagnostik & Forschungszentrums für  
Molekulare BioMedizin, 
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 28.02.2021,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
 

 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
42. 
Leitungen: Bestellung zur/zum Lehrstuhlinhaberin/Lehrstuhlinhaber 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß Beschluss 
vom 12.12.2017 und in Übereinstimmung des § 6 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität 
Graz idgF ab 01.01.2018 
 

• Herrn Univ.-Prof. Dr. Akos HEINEMANN 
zum Lehrstuhlinhaber für Pharmakologie  
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
• Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus GROSCHNER 

zum Lehrstuhlinhaber für Biophysik 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
• Herrn Univ.-Prof. Dr. Herbert STROBL 

zum Lehrstuhlinhaber für Immunologie und Pathophysiologie 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
• Herrn O.Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Friedrich ANDERHUBER 

zum Lehrstuhlinhaber für makroskopische und klinische Anatomie 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

• Herrn Univ.-Prof. Dr. Berthold HUPPERTZ 
zum Lehrstuhlinhaber für Zellbiologie, Histologie und Embryologie 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

• Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang GRAIER 
zum Lehrstuhlinhaber für Molekularbiologie und Biochemie 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
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• Herrn O.Univ.-Prof. Dr. Gilbert REIBNEGGER 
zum Lehrstuhlinhaber für Physiologische Chemie 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
43. 
Leitungen: Bestellung zur/zum supplierenden Leiterin/Leiter des Lehrstuhls 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß Beschluss 
vom 12.12.2017 und in Übereinstimmung des § 6 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität 
Graz idgF ab 01.01.2018 
 

• Herrn Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. MMedSci PhD Nandu GOSWAMI 
zum supplierenden Leiter des Lehrstuhls für Physiologie 
mit Wirkung ab 01.01.2018,  
befristet bis zur Besetzung der Professur bzw. des Lehrstuhls, 
längstens jedoch bis zum 31.12.2020, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
44. 
Leitungen: Bestellung zur/zum Leiterin/Leiter des Diagnostik- und Forschungs- (D&F) Instituts 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß Beschluss 
vom 12.12.2017 und in Übereinstimmung des § 6 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität 
Graz idgF ab 01.01.2018 
 
 

• Herrn Univ.-Prof. Dr. Gerald HÖFLER 
zum Leiter des Diagnostik- und Forschungs- (D&F) Instituts für Pathologie 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
• Herrn Univ.-Prof. Dr. Michael SPEICHER 

zum Leiter des Diagnostik- und Forschungs- (D&F) Instituts für Humangenetik 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
• Herrn Univ.-Prof. Dr. Ivo STEINMETZ 

zum Leiter des Diagnostik- und Forschungs- (D&F) Instituts für Hygiene,  
Mikrobiologie und Umweltmedizin 
mit Wirkung ab 01.01.2018, auf unbefristete Dauer, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 
 

 
 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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45. 
Leitungen: Bestellung zur/zum supplierenden Leiterin/Leiter des Diagnostik- und  
Forschungs- (D&F) Instituts 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß Beschluss 
vom 12.12.2017 und in Übereinstimmung des § 6 des Organisationsplanes der Medizinischen Universität 
Graz idgF ab 01.01.2018 
 

• Herrn Ass.-Prof. Dr. Peter GRABUSCHNIGG 
zum supplierenden Leiter des Diagnostik- und Forschungs- (D&F) Instituts  
für Gerichtliche Medizin 
mit Wirkung ab 01.01.2018, 
befristet bis zur Besetzung der Professur, 
längstens jedoch bis zum 31.12.2020, 
vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 
 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
46. 
Forschungseinheit: Errichtung einer Forschungseinheit und Bestellung der/des Leiterin/Leiters  
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass gemäß der Richtlinie über die 
Errichtung von Forschungseinheiten, veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz 
vom 03.08.2005, StJ 2004/05, 25. Stk., RN 103, folgende Forschungseinheiten vom Rektorat eingerichtet 
wurden:  
 

• Forschungseinheit „Klinisch-serologische Immunhämatologie und Blutgruppengenetik“  
Leiter: Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas WAGNER, MBA 
an der Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 
mit Wirkung ab 07.11.2017. 

 
Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 

Rektor 
 
 
Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem  
Projekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung gilt 
jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
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47. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des  
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
 
47.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
 
 

UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin, 
Klinische Abteilung für Onkologie, 

Universitäre Palliativmedizinische Einrichtung, 
befristet auf 6 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden  

im Rahmen des Diplomstudiums Humanmedizin sowie im  
Rahmen von Doktoratsstudien 

 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
auf dem Gebiet der Palliativmedizin im Fachbereich Onkologie 

 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  
für internationale Fortbildungsveranstaltungen 

 PatientInnenbetreuung 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet  

der Palliativmedizin im Fachbereich Onkologie 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes  

als Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 
 Vertiefte klinische Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz  

im Bereich Palliativmedizin im Fachbereich Onkologie von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse (z.B. Access, SPSS…) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in  

einem multidisziplinären Umfeld 
 

mailto:personal@medunigraz.at
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Diese Position wird nach dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
€ 4.187,39 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile entlohnt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Ao.Univ.-Prof. Dr. Herbert Stöger gerne zur Verfügung.  
Kontakt: herbert.stoeger@medunigraz.at,Tel.: +43/316/385-13115. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W67 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 17.Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Psychiatrie und  
Psychotherapeutische Medizin, 

bis FachärztInnenabschluss,  
längstens 7 Jahre,  

zu besetzen ab 01.02.2018 
 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und  

stationären PatientInnen 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Psychiatrie  

und psychotherapeutischen Medizin 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  

in der Forschungseinheit „Neurobiologische Grundlagen und  
anthropometrische Besonderheiten bei bipolar affektiven Erkrankungen“ 

 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  
für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 

 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären  
Lehre/Betreuung von Studierenden 

 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Klinische Vorerfahrung/Erfahrung in der ambulanten  

und stationären Versorgung psychisch kranker Menschen,  
sowie im Bereich der Akutpsychiatrie 

 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung  
von Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten 

 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung  
von Studierenden von Vorteil 

 EDV-Kenntnisse (MS Office, SPSS) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Teamorientierung  
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikative Kompetenz 
 Lernbereitschaft 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 3.291,79 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 

mailto:herbert.stoeger@medunigraz.at
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Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Assoz. Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Eva Reininghaus gerne zur Verfügung.  
Kontakt: carina.wagner@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-86257. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W64 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 17.01.2018. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
47.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
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MitarbeiterIn in der OE Studienmanagement 
voraussichtlich zu besetzen ab 01.Februar 2018, 

befristet bis 11.09.2022, 
Teilzeit: 20 Wochenstunden 

und einer Arbeitszeit täglich ab 11 Uhr. 
 

Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten: 
 Organisation und Abwicklung von papierbasierten Prüfungen 
 Beurteilungseinforderung und Erfassung der  

Prüfungen im internen Informationssystem  
 MEDonline 
 Planung und Organisation von Prüfungsterminen 
 Allgemeine und laufende Verwaltungs- und Organisationstätigkeiten 
 Beratung, Hilfestellung und Beantwortung von Anfragen 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 
 Abgeschlossene Schulausbildung auf Maturaniveau 
 Berufserfahrung und Kenntnisse in der Büroorganisation 
 Ausgezeichnete EDV-Anwenderkenntnisse (Office-Programme)  
 Kenntnisse des Informationsmanagementsystems  

MEDonline von Vorteil 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 
 Interesse am Arbeiten mit spezifischen Softwarelösungen  

im Bereich der Prüfungsabwicklung 
 Genaue und strukturierte Arbeitsweise 
 Besondere Teamfähigkeit (Teilen eines Aufgabenbereichs)  
 Hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit 
 Belastbarkeit, Engagement und Organisationstalent 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 1.956,00 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Mag. Daniel Ithaler gerne zur Verfügung.  
Kontakt: daniel.ithaler@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-71643. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A65 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 17.01.2018. www.medunigraz.at/stellen 
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Biomedizinische/Biomedizinischer AnalytikerIn 
Institut für Pathologie  
befristet auf 1 Jahr 

 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten:  
 Arbeiten im Bereich Makropathologie (insbesondere  

Präparatübernahme und Zuordnung, sowie Assistenz des  
Makropräparatzuschnittes und in der Präparatentsorgung) 

 Bearbeitung von Biopsiematerial im Aufgabenbereich  
des makropathologischen Labors 

 Mitarbeit beim Aufbau bzw. der Betreuung des  
Qualitätssicherungsystems im Bereich Makropathologie 

 Mitwirkung bei der Erstellung histologischer  
Schnittpräparate für den diagnostischen Bereich  

 Betreuung und Reinigung von entsprechenden  
Laborgeräten und Laborbereichen 

 Organisations- und Administrationsaufgaben 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 
 Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Biomedizinischen Analytiker/in 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Lernbereitschaft  
 Teamfähigkeit 
 EDV Kentnisse (insbesondere MS-Office Paket) 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe IIIa nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten. 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 2.111,78 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Dr. Stephan Jahn, gerne zur Verfügung. Kontakt: pathologie@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-71735. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D68 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 17.01.2018. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MedOnline  
abgebildet. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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